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Bieterinformation 

Zum Verfahren: Planung, Konzeption, Beschaffung, Installation, 
Inbetriebnahme und Service einer WLAN-lnfrastruktur auf der Straße der 
Romanik und in den Garten- und Parkanlagen des Netzwerkes 
Gartenträume 

Referenznummer: 16-02806-12.19SdR/GT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mehrfach wurde an uns die Anfrage nach Vergabeunterlagen herangetragen. 
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen mitteilen, dass in dieser Phase des 

Verfahrens (Teilnahmewettbewerb) keine Vergabeunterlagen veröffentlicht 
wurden. Alle wesentlichen Informationen für die Einreichung des 

Teilnahmeantrages können Sie dem Bekanntmachungstext entnehmen. 

Zudem wurden folgende Bieterfragen an uns gerichtet, die nachfolgend 
beantwortet werden: 

Bieterfrage: 

Sie schreiben „Der Auftrag umfasst folgende Leistungen" - Planung, Aufbau 

und Betrieb. Es ist mir nicht ganz klar ob die Verkabelungsarbeiten ebenfalls 

vom Bieter gemacht werden oder ob die Verkabelungsarbeiten vom 
Auftraggeber gemacht werden. 

Hier macht 
das Bauhaus 
Schule. 

#moderndenken 
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Antwort: 

Der Auftraggeber führt keine Verkabelungsarbeiten durch. Im Zuge einer möglichen Aufforderung 
zur Angebotsabgabe wird darüber hinaus ein detailliertes Leistungsverzeichnis zur Verfügung 
gestellt. 

B ieterf rage: 

Ist es für eine Beteiligung an Ihrem Teilnahmewettbewerb für Ihre „EU-weite WLAN 
Ausschreibung: Straße der Romanik/Gartenträume" ausreichend, vor dem Zeitpunkt der 

Angebotsabgabe bis zum 16.08.2018 einen entsprechenden Antrag auf Zulassung als 

Netzbetreiber entsprechend dem Telekommunikationsgesetz (TKG) gestellt zu haben und die 

erfolgte Zulassung erst spätestens dann nachzuweisen, wenn unser Unternehmen im 

Teilnahmewettbewerb als einer der verbleibenden Bieter ausgewählt und zur Angebotsabgabe 
aufgefordert wird und die Zulassung mit den Angebotsunterlagen einreicht? 

Antwort: 

Ja, sollten Sie die in III 1.1 Absatz 2 geforderte Zulassung zunächst beantragen müssen, fügen 

Sie Ihrem Teilnahmeantrag bitte die entsprechende Kopie des Antrages an die 

Bundesnetzagentur bei. Sie können den entsprechenden Nachweis dann bis zum Ende der 
Angebotsfrist nachreichen. 

Ich bitte dies für die Erstellung Ihres Teilnahmeantrages zu beachten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Sandra Beichert 


